Anlagenbuchführung

Die Anlagenbuchführung dient zur Erfassung aller Gegenstände (im Steuerrecht sagt man: aller Wirtschaftsgüter) des Anlagevermögens. 

Sie ist Teil des betrieblichen Rechnungswesens und ergänzt sowohl die Finanzbuchhaltung als auch die Betriebsbuchhaltung. 

Ihr kommt also wesentliche Bedeutung zu.

Aufgaben der Anlagenbuchführung

Die Anlagenbuchführung dokumentiert die art-, mengen- und wertmäßige Zusammensetzung des Anlagevermögens. Sie weist nach, welcher Bestand am Beginn des Geschäftsjahres (= Wirtschaftsjahr im Steuerrecht) vorhanden war, welche Zu- oder Abgänge erfolgten, welche Abschreibungen oder Umbuchungen geschahen, welche Zuschreibungen vorgenommen wurden und welcher Bestand sich am Schluss des Geschäftsjahres sich ergab.

Die Anlagenbuchführung gibt daneben noch detaillierten Aufschluß über den Umfang und den Zustand des Anlagevermögens. 

Hieraus kann z.B. schnell ersehen werden, wie alt oder neu die vorhandenen Gebäude sind, welche Maschinen oder Kraftfahrzeuge im Besitz sind, wie sich die Finanzanlagen aufschlüsseln etc.

Im Rahmen der Jahresabschlussbearbeitung kann sie eine wirksame Hilfe sein, bilanzpolitische Entscheidungen über die Zweckmäßigkeit von Inanspruchnahmen von Sonderabschreibungen oder von Übergängen zur degressiven AfA sein.

Für die Betriebsbuchführung liefert die Anlagenbuchführung wichtige Werte für die Kostenrechnung und Kalkulation. Außerdem kann mit ihrer Hilfe überprüft werden, ob bestimmte betriebliche Versicherungen noch aktuellen Schutz gewähren oder sogar überversicherte Werte beinhalten.

Eine Anlagenbuchführung ist unentbehrlich für den ordnungsmäßigen Nachweis sämtlicher Gegenstände des Anlagevermögens und deren mengen- und wertmäßiger Entwicklung. 

Daneben ist sie eine wichtige Stütze für viele betriebliche Dispositionen, insbesondere bei der Jahresabschlussfertigung und bei der Kostenrechnung.

Aufstellung des Anlagespiegels

Der Anlagespiegel, der im Anhang zur Bilanz einer Kapitalgesellschaft in der Regel aufgenommen wird, beruht auf den Angaben in der Anlagenbuchführung.

Es ist empfehlenswert, den Anlagespiegel nicht nur dann aufzustellen, wenn der Betrieb eine Kapitalgesellschaft ist, sondern auch, wenn es sich um eine Einzelfirma oder eine Personengesellschaft handelt. 

Er ist im besten Sinne die Bilanz (deutliche Übersicht) der Anlagenbuchführung.

Organisation der Anlagenbuchführung

Die Anlagenbuchführung ist üblicherweise eine Nebenbuchhaltung der Finanzbuchhaltung.

Unternehmen, die über eine eigene EDV-Anlage verfügen oder ihre Buchführung über eine externe EDV erledigen lassen, werden zumeist auch die Anlagenbuchführung amit Hilfe des Computers erstellen. 

Kleinere Betriebe, deren Anlagenvermögen nicht so umfangreich sein wird, führen im allgemeinen ein manuelles Anlagenverzeichnis. 

Ob nun manuell oder mittels EDV geführt, für alle Anlagebuchführungen gilt grundsätzlich:

· Sie muss sachgerecht gegliedert sein, d.h. in der Gliederung nach dem betrieblichen Kontenplan eingerichtet sein. Somit demnach Hauptgliederung nach: immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen, Finanzanlagen. Weitere Untergliederung innerhalb der Hauptgliederung nach den verschiedenen Artgruppen:

Beispiel zu Grundstücken:

· Verwaltungsgebäude

· Fertigungsgebäude

· Lagergebäude

· Garagen

· Sonstige Gebäude

· Grund und Boden der Verwaltungsgebäude

· Grund und Boden der Fertigungsgebäude

· Grund und Boden der Lagergebäude

· Grund und Boden der Garagen

· Grund und Boden der sonstigen Gebäude

Die Artgruppen können noch nach den einzelnen selbständig bewertbaren Gegenständen des Anlagevermögens untergliedert werden.

· Alle im Betrieb vorhandenen Gegenstände des Anlagevermögens müssen in die Anlagebuchführung aufgenommen werden. Es sind ausnahmslos abnutzbare und nicht abnutzbare Gegenstände zu erfassen.

· Unverzichtbar sind folgende Angaben bei jedem einzelnen Gegenstand des Anlagevermögens: Tag der Anschaffung oder Herstellung, ggf. Tag des Ausscheidens aus dem Betriebsvermögen, genaue Bezeichnung des Gegenstandes, betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, der Abschreibungsbetrag (planmäßige und ggf. außerplanmäßige Abschreibung) im Geschäftsjahr, ggf. der Buchwertabgang im Geschäftsjahr, der Buchwert am Schluss des Geschäftsjahres.

